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redttlidlen Figur der Sidlerungsübereignung in mandlen Punkten Jthnlidlkeit 
besitzen und daß bei der Interpretation zeitgebundener Redltsvorgänge auf 
Begriffe aus dem modernen Redltsdenken zurüdtgegri'ffen werden sollte. Eine 
andere Frage ist, in weidlern Umfang ein der modernen Dogmatik entnom­
mener und auf den ma. Redltstatbestand übertragener Medlanismus in allen 
redltstedlnisdlen Einzelheiten audl verstanden wurde oder gar im zeitgenös­
sidlen Redltsdenken existent war. Auf diese hier allein interessierende Frage 
bleibt der Vf. die Antwort sdluldig. Man wird deshalb die vorgelegten Ergeb­
nisse, soweit sie über ma. Stufen der Redltsentwidtlung oder gar über System 
Auskunft geben sollen, mit den erwähnten Vorbehalten übernehmen können. 
Das Fehlen jeglidler Register dieser ortsgesdlidltlidl orientierten Studie, die 
darüber hinaus Ansprudl auf eine "systematisdle Darstellung" (S. 1) erhebt, 
ist ein edlter Mangel. Hans Sdllosser 

Gunter G u d i an, Ingelheimer Redlt im 15. Jahrhundert (Untersudlungen 
zur deutsdlen Staats- und Redltsgesdlidlte, begründet von Otto von Gierke, 
Neue Folge Band 10) Scientia Verlag Aalen 1968, VIII u. 460 S., DM 72. -
Mit seiner Frankfurter redltshistorisdl-germanistisdlen Habil.-Sdlrift verfolgt 
der Vf. im wesentlidlen zwei Ziele. Einmal versudlt er eine komplexe Darstel­
lung des spätma. ungesdlriebenen Redlts innerhalb des räumlidl und zeitlidl 
fest umgrenzbaren Quellenbereidls Ingelheim a. Rhein. Mit dieser Zwedtsetzung 
ist bereits das weitere Anliegen vorgegeben, das der Vf. als rezeptionsgesdlidlt­
lidl bezeidlnet: eine umfassende Bestandsaufnahme des Redlts, das am Vor­
abend der Rezeption des römisdl-kanonisdlen Redlts in Deutsdlland gegolten 
hatte. - Quellenmäßig basiert die Sdlrift auf der umfangreimen Redltspre­
dlung des lngelheimer Geridlts, das als Sprudlkörper sowohl erstinstanziell als 
Ortsgeridlt vornehmlidl in zivilen Redltssadlen, wie audl als Oberhof für 
rund 70 dem Oberhofverband angehörende Niedergeridlte tätig war. Das 
Sprudlmaterial des Ortsgeridlts ist in den sog. Haderbüdlern überliefert. Den 
redltshistorisdl ergiebigeren Sto'ff enthalten die Protokolle des als Oberhof 
fungierenden Geridlts. Diese Oberhofurteile sind für den ma. deutsdlen Prozeß 
ebenso wie für das Privatrecht von einzigartigem Erkenntniswert. Die Redlts­
sprüdle der lngelheimer Sdlöffen ergingen nämlidl einmal auf Grund edlter 
Geridltsanfragen der Niedergeridlte dieser Oberhof-Familie zu einzelnen genau 
besdlriebenen Redltsfragen. Daneben wurde dasselbe Geridlt audl als allge­
meine Redltsauskunftsstelle tätig. Als soldle konnte sie von Privatleuten außer­
halb eines anhängigen förmlidlen Verfahrens um Erstellung von Redltsgut­
adlten gegen Entgelt angegangen werden. - Sdlwerpunkte der Arbeit sind der 
privatredltlidle sowie der prozessuale Absdlnitt. Hier werden aus einer Fülle 
von Prozeßurkunden und Geridltsbudleinträgen exegetisdl die redttlidlen 
Grund- und Leitregeln zu den versdliedensten Redltsmaterien zusammengestellt. 
Den Absdlluß bildet eine Obersidlt der strafredltlidl-niedergeridltlidlen Sprudl­
tätigkeit in Frevel- und Gewaltsamen. - Wenn der Vf. zu dem Ergebnis 
kommt, seine Exegese der lngelheimer Sprudlpraxis o'ffenbare "ein gesdllossenes, 
in sidl folgeridltiges und so gut wie widersprudlsfrei gehandhabtes Recht" und 
wenn er die weitergehende Feststellung trifft, daß die Sdlöffensprüdle "sehr 
wohl als Produkt begri'fflidler Gedankenarbeit gelten müssen" (S. 3), so mödlte 
idl das mit einem vorsidltigen Fragezeidlen versehen. Die voluminöse Darstel­
lung des spätma. Ingelheimer Redlts erweist überzeugend ledigtim eines - aber 
audl nidlt mehr -: die konsequente Beobadltung bestimmter Leitgrundsätze 
bei prozessualen oder verfahrensähnlidlen Entsdleidungen relativ undifferen­
zierter und gleidlformiger Lebenssamverhalte für einen Zeitraum von über 60 
Jahren Sprudltätigkeit. Von einer systematisdl, begri'fflidl-methodisdl erfaß-




